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RS OGH 1957/1/16 1Ob123/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1957

Norm

ABGB §871 A

ABGB §922

Rechtssatz

Der Erwerber einer mangelhaften Sache kann ohne Rücksicht darauf, ob ihm wegen des Mangels auf Grund der

Gewährleistungungsvorschriften Ansprüche überhaupt oder noch nicht oder nicht mehr zustehen, die Irrtumsfolgen

geltend machen, wenn er diese auf Tatsachen zu gründen in der Lage ist, die nicht bloß den Gewähleistungstatbestand

ausmachen.
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